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Nürnberg, im Juni 2014 
 
 
 

 
Leistungsempfänger als Steuerschuldner 
 
Gemäß § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG geht die Steuerschuldnerschaft bei Bauleistungen auf den Leistungsempfän-
ger über, wenn dieser selbst Bauleistungen erbringt. Mit Urteil vom 22.08.2013 hat der BFH nun entschieden, 
dass es diese Steuerverlagerung nur in den Fällen gibt, in denen der Leistungsempfänger die empfangenen 
Bauleistungen unmittelbar selbst für eine Bauleistung verwendet. Da dies vom Leistungserbringer i. d. R. nicht 
überprüft werden kann, hat die Finanzverwaltung folgende positive Vertrauensschutzregelung erlassen: 
Bestätigt der Leistungsempfänger dem leistenden Unternehmer, dass er die an ihn erbrachte Bauleistung für 
eine von ihm selbst zu erbringende oder erbrachte Bauleistung verwendet, ist der Leistungsempfänger auch 
dann Steuerschuldner, wenn er die Leistung tatsächlich nicht zur Ausführung einer Bauleistung verwendet; dies 
gilt nicht, wenn der leistende Unternehmer von der Unrichtigkeit der Bestätigung Kenntnis hatte. 
 
Praxistipp: 
Erteilen Sie als Bauhandwerker Rechnungen stets mit offenem Umsatzsteuerausweis, solange Ihre Kunden 
nicht nachgewiesen haben, dass sie die von Ihnen empfangene Dienstleistung konkret zur Ausführung einer 
eigenen Bauleistung verwendet bzw. Ihnen die obige Bestätigung ausgestellt haben. 
 
 
Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden 
 
BFH, Pressemitteilung Nr. 42/14 vom 11.06.2014 zum Urteil V R 1/10 vom 07.05.2014  
 
Originaltext: 
„Der V. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Urteil vom 7. Mai 2014 (V R 1/10) seine bisherige Recht-
sprechung (BFH-Urteil vom 22. August 2013 V R 19/09) bestätigt, wonach sich bei der Errichtung eines ge-
mischt genutzten Gebäudes die Vorsteueraufteilung im Regelfall nach dem objektbezogenen Flächenschlüssel 
richtet. Darüber hinausgehend hat er entschieden, dass die Vorsteuerbeträge jedoch nach dem (objektbezoge-
nen) Umsatzschlüssel aufzuteilen sind, wenn erhebliche Unterschiede in der Ausstattung der verschiedenen 
Zwecken dienenden Räume bestehen. 
 
In der Sache ging es – erneut – um die Höhe des Vorsteuerabzugs für Eingangsleistungen zur Herstellung ei-
nes Gebäudes, mit dem sowohl steuerfreie als auch steuerpflichtige Vermietungsumsätze erzielt werden. Da 
der Vorsteuerabzug nur für steuerpflichtige Ausgangsumsätze möglich ist, war eine Aufteilung der Vorsteuern 
erforderlich. Die Klägerin nahm die Aufteilung nach dem sog. Umsatzschlüssel vor, während die Finanzverwal-
tung die Vorsteuern nach dem ungünstigeren Flächenschlüssel aufteilte. 
 
Der BFH hob das der Klage stattgebende Urteil des Finanzgerichts (FG) auf und verwies die Sache an das FG 
zurück. Da der Flächenschlüssel in der Regel eine präzisere Bestimmung des Pro-rata-Satzes ermöglicht, 
schließt er sowohl den gesamtunternehmensbezogenen wie auch den objektbezogenen Umsatzschlüssel aus. 
Der Flächenschlüssel findet aber dann keine Anwendung, wenn die Ausstattung der Räumlichkeiten (Höhe der 
Räume, Dicke der Wände, Innenausstattung) erhebliche Unterschiede aufweist. In solchen Fällen ist die Vor-
steueraufteilung anhand des objektbezogenen Umsatzschlüssels vorzunehmen. Ob derartige Unterschiede in 
der Ausstattung vorliegen, ist vom FG im zweiten Rechtsgang zu prüfen.“ 
 
 
 
 
 
 



 
Sämtliche Beiträge sind mit Sorgfalt bearbeitet, dennoch kann für ihren Inhalt keine Haftung übernommen werden. 

 
 
 
Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bei Poolarbeitsplatz bzw. Telearbeitsplatz 
 
BFH, Pressemitteilung Nr. 40/14 vom 04.06.2014 zu den Urteilen VI R 37/13 und VI R 40/12 vom 26.02.2014 
 
Originaltext: 
„In den Urteilen vom 26. Februar 2014 VI R 37/13 und VI R 40/12 hat sich der VI. Senat des Bundesfinanzhofs 
(BFH) zur Frage der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer im Falle eines Pool-
arbeitsplatzes bzw. eines Telearbeitsplatzes geäußert. 
 
Im Fall VI R 37/13 hatte der Kläger, ein Großbetriebsprüfer eines Finanzamtes, an der Dienstelle keinen festen 
Arbeitsplatz, sondern teilte sich für die vor- und nachbereitenden Arbeiten der Prüfungen mit weiteren sieben 
Großbetriebsprüfern drei Arbeitsplätze (sog. Poolarbeitsplätze). Das Finanzamt (FA) berücksichtigte die für das 
häusliche Arbeitszimmer geltend gemachten Aufwendungen mit der Begründung nicht, dass ein Großbetriebs-
prüfer seinen Arbeitsplatz an der Dienststelle nicht tagtäglich aufsuchen müsse und der Poolarbeitsplatz des-
halb ausreichend sei. Das Finanzgericht (FG) gab der dagegen erhobenen Klage statt. 
 
Der Streitfall VI R 40/12 betraf einen Kläger, der sich in seinem häuslichen Arbeitszimmer einen sog. Telear-
beitsplatz eingerichtet hatte, in dem er gemäß einer Vereinbarung mit seinem Dienstherrn an bestimmten Wo-
chentagen (Montag und Freitag) seine Arbeitsleistung erbrachte. Das FA versagte den Werbungskostenabzug 
für das häusliche Arbeitszimmer. Das FG gab der hiergegen erhobenen Klage mit der Begründung statt, der 
Telearbeitsplatz entpreche schon nicht dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers, was zur Folge habe, dass 
der Abzug der Kosten unbeschränkt möglich sei. Zudem stünde dem Kläger an den häuslichen Arbeitstagen 
kein anderer Arbeitsplatz an der Dienststelle zur Verfügung. 
 
Der BFH bestätigt in seinem Urteil VI R 37/13 die Vorentscheidung des FG. Die Aufwendungen für das häusli-
che Arbeitszimmer sind abzugsfähig, da der Poolarbeitsplatz an der Dienststelle dem Kläger nicht in dem zur 
Verrichtung seiner gesamten Innendienstarbeiten (Fallauswahl, Fertigen der Prüfberichte etc.) konkret erforder-
lichen Umfang zur Verfügung stand. Dies muss aber nicht bei jedem Poolarbeitsplatz so sein. Der BFH stellt 
klar, dass ein Poolarbeitszimmer ein anderer Arbeitsplatz i.S. des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6b Satz 2 des Ein-
kommensteuergesetzes sein kann und zwar dann, wenn bei diesem – anders als im Streitfall – aufgrund der 
Umstände des Einzelfalls (ausreichende Anzahl an Poolarbeitsplätzen, ggf. dienstliche Nutzungseinteilung etc.) 
gewährleistet ist, dass der Arbeitnehmer seine berufliche Tätigkeit in dem konkret erforderlichen Umfang dort 
erledigen kann. 
 
Im Fall VI R 40/12 hat der BFH die Vorentscheidung aufgehoben und die Klage abgewiesen. Der vom Kläger 
genutzte Telearbeitsplatz entsprach grundsätzlich dem Typus des häuslichen Arbeitszimmers und dem Kläger 
stand an der Dienststelle auch ein anderer Arbeitsplatz „zur Verfügung“. Denn dem Kläger war es weder unter-
sagt, seinen dienstlichen Arbeitsplatz jederzeit und damit auch an den eigentlichen häuslichen Arbeitstagen zu 
nutzen, noch war die Nutzung des dienstlichen Arbeitsplatzes in tatsächlicher Hinsicht in irgendeiner Weise 
eingeschränkt. 
 
 
Einbehaltung von Kirchensteuer bei Gewinnausschüttungen 
 
Ein Dokument zum Kirchensteuerabzugsverfahren ab 2015 und eine Checkliste zur Registrierung zum Kir-
chensteuerabzugsverfahren haben wir auf unserer Homepage für Sie bereitgestellt. Diese finden Sie im Man-
dantenbereich im Downloadcenter. Verwenden Sie bitte folgenden Login: 
Benutzername = Mandant@Kanzlei-Gleisl.de, Passwort = Gleisl2010. 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Steuerberater 
 

Steuertermine Juli 2014 
10.07. Umsatzsteuer für Monatszahler  
10.07. Umsatzsteuer für Qaurtalszahler ohne Firstverlängerung 
10.07. Lohn- und Kirchensteuer der Arbeitnehmer für Monats- und Quartalszahler 

mailto:Mandant@Kanzlei-Gleisl.de


 
Sämtliche Beiträge sind mit Sorgfalt bearbeitet, dennoch kann für ihren Inhalt keine Haftung übernommen werden. 

 


